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Kirchenzeitung
I8S«

i'ür èêe ßstßHsische

Herausgegeben von einem Vereine katholischer Geistlichen.

Solothurn, Sonnabend den 17. August.

vi- Kirchenzeitung erscheint jede» Sonnabend einen Bogen stark und kostet IN Sototburn fur Z Monate 12'/- Btz., für n Monate 25 Bk.
franko in der aanien Schweiz kaldjäbrli» 2«'/- Btz.. in Monatsheften durch den Buchhandel jährlich 6» Btz. » st. oder 2'/- Rthlr. Bestell»«-

gen nehmen alle Postämter und Buchhandlungen an. in Solothurn die Scherer'sche Buchhandlung.

lìvnovnmini «piritu insulin ve^tenv. kplies. 4, LS.

Geistliche Exerzitien, als erwnuschlich
und ausführbar.

..Vos estis 8»I terruo; «pivä si sul cvunuerit, in

i^in» sià'tur? »<l niliilum vulvt ultru, nisi ut mittuliir

turns et eunculeelur uk lwminibus?" (s>lnlll>. 5, t3.)
So spricht unscr Herr zu seinen Jüngern, und durch

diese wohl auch zu uns Priestern als deren Nachfolgern.

Dicscö nvnnesuero, d. h. matt werden oder seine

Kraft verlieren, ist nun leider das allgemeine LooS alleö

Natürlichen und Menschlichen. Das Wasser, wenn cö lange

unbewegt steht, geht in Fäulniß über; jede Pflanze, wenn

sie nicht erfrischt wird, fängt an zu faulen, und selbst das

Salz wird durch die Länge der Zeit malt und verliert seine

Kraft, zu erfrischen und zu beleben. — Und gilt diese Be-

obachtung nicht, mehr oder weniger, auch im geistigen

und geistlichen Elemente? Läßt nicht die Regsamkeit

und die Thätigkeit des Geistes und die Schnellkraft des

Willens allmälig nach, wenn scue nicht von Zeit zu Zeit

angeregt und diese neu belebt wird? selbst das religiöse

Gefühl und Leben, der Eifer im Guten, das Strebe» nach

Vollkommenheit, die Flamme der Andacht wo wäre wohl

ein menschlich Herz, welches seiner Natur nach schwankend

und unstät ist, in welchem dieselben nicht nach und nach

matt würden, d. h. an Kraft und Lebendigkeit verlören und

erschlafften, wenn sie nicht von Zeit zu Zeit durch geeignete

Mittel gestärkt, neu belebt und bethätiget würden?
Darum ruft der Apostel allen Christen zu: „Erneuert

euch im Geiste eueres Gemüthes" (Epbes. 4, 23). Deß-
wegen crmahnt er seinen geistlichen Sohn Timothcus, und
in ihm alle Priester, „die Gnadengabe nicht zu vcrnach-

läßigen, welche ihm ertheilt worden sei durch die Handauf-
legung der Priester." (l. Tim. 4, Ich)

Ein besonders geeignetes Mittel, unsern Geist vor dem

kvunesêere oder matt werden zu bewahren, die Er-
Neuerung des Gemüthes und geistlichen Lebens zu bewirken,

die Gnadengabe des Pricsterthums zu beleben, sind wohl
die von den Einen verkannten, von den Andern mißkann-

ten, s. g. K xe reit in -s pi ri tu nIin oder geistlichen
Uebungen. Ich nenne diese nicht ohne Grund verkannt

oder mißkannt, indem sie gar oft als veraltetes und ver-
rostctes Zeug aus der alten Rüstkammer des eisernen Jahr-
Hunderts eigentlich abhorrirt werden; dieß nenne ich

Lcrkcnnung. — Oft werden sie aber auch, waö eben

so wenig geläugnct werden kann, so behandelt, daß sie

wirklich mehr eine mechanische Betreibung als eine wahre
Erneuerung des Geistes und Gemüthes sind; dieß wäre

dann aber wohl Mißkennung. — Andere sehen dieselben

wenigst als un nöthig oder überflüssig an, indem die

Einen den Ersatz dafür im Brcvicrgcbete, Andere im Stu-
dium theologischer Werke, Andere in Lesung asketischer
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Schriften finden möchten. Allein bei aller Achtung vor dem

Breviergcbetc mag es doch erlaubt sein, zu zweifeln, ob die

gewöhnliche Weise, dasselbe zu beten, wirklich eine tiefe

und gründliche Erneuerung deS Geistes und Gemüthes er-

setzen möchte; daS Studium theologischer Werke aber bringt

wohl Wissen, allein zwischen Wissen und Leben ist noch

ein großer Unterschied; die Lesung und Betrachtung asce-

tischer und anderer religiösen Schriften wäre allerdings das

geeignetste Mittel zum Zwecke; allein welcher berufstrcue

Priester findet wohl im wirksamen Leben nebst den Berufs--

geschäftcn, Breviergcbet, Studium, Lektüre und den An-

sprüchen des Lebens noch Zeit und Lust dazu ohne Veran-

lassung von Außen? ES möchte deshalb wohl die Ueber-

flüssigkeit oder die Zwecklosigkeit der s. g. geistlichen Erer-

zitien schwer erweislich, dagegen aber die Wünschbarkci
und wohl auch die Ausführbarkeit derselben leicht zu

Zeige» sein.

Fassen wir zuerst die Wünschbarkeit in's Auge!

Um über den Nutzen einer Sache urtheilen zu können,

muß man nothwendig über die Sache selbst im Klaren sein;

um also urtheilen zu können, ob die Lxoruitiu «piritunliu
erwünschlich sein möchten, muß man darüber einig sein,

worin dieselben bestehen oder was sie denn eigentlich seien.

Die Lxoruitiu «piritunliu oder ge istlich en Uebun-

gen sollen daS wirklich sein, was sie heißen, nämlich

Uebungen des Geistes; in denselben soll der mensch-

liche Geist mit allen seinen Anlagen und Kräften belebt und

geübt werden, die Vernunft nämlich als Anlage zur Er-
kcnntniß der Wahrheit, der Wille als Anlage zur Achtung

und Liebe deS Guten, daS Gemüth als Anlage zur Selig-
keit in Gott oder Gottseligkeit, und die Thätigkeit deS

Geistes zum Wirken im Berufe.
ES muß also durch die geistlichen Uebungen oder Erer-

zitien die Erkenntniß der wichtigsten Wahrheiten deS Glau-

benS, welche unserm Geiste stctS leuchten sollten wie die

Sterne am nächtlichen Himmel, wieder hell und klar werden;

clnrosuerv ckebot, guack furs ovunuorit; d. h. die

Sterne der göttlichen Wahrheiten, welche durch die AuS-

dünstungcn dieser sumpfigen Welt vielleicht mehr oder we-

niger mit Gewölk oder Nebel überzogen und unklar gemacht

worden sind, sollen wieder hell und klar werden dadurch,

daß die Nebel durch ernste und gründliche Betrachtung sol-

ckxr Wahrheiten verscheucht werden. Klar werden soll also

vorzüglich die Anschauung unserer Erschaffung von Gott und

unserer Erlösung durch die Menschwerdung und den Tod

seines Eingebornen als unseres Erlösers und Heilandes;
klar werden soll besonders die Idee unseres Berufes
als Priester deS neuen Bundes, daS große Werk der Er-
lösung der Menschheit im Geiste und unicr dem Beistände

und dem Segen des Erlösers für alle Menschen und durch

alle Zeiten fortzusetzen durch die Erlösungsanstalt der bl.
katholischen Kirche. Klar soll werden unsere herrliche Hoff-
nung, einst auch dort zu sein, wo Er, unser Herr und

Meister, ist, und auch zu genießen die Herrlichkeit, die der

Vater Ihm gegeben hat (Joh. 17). Klar werden sollen alle
diese Wahrheiten in unserer Vernunft, und dieß Klarwcr-
den kann geschehen durch Betrachtung.

Neu belebt und gestärkt soll durch die geistlichen

Uebungen oder Ererzitien auch werden die Liebe zum Gu-
ten in unserm Willen oder nach dem bezcichncudcrn Aus-
drucke, in unserm Herzen. Wie der Magnet durch daS

Eisen angezogen wird, so wird unser Herz vom Guten und
Schönen angesprochen. ES muß demnach durch die geistlichen

Ererzitien die Schönheit der Tugend und der bohe Werth
der Heiligkeit unserm Herzen mit so schönen Farben vorge-
malt werden, daß die Freude daran und die Lust dazu und
die Liebe derselben wieder mächtig aufgeweckt und belebt

wird, k'oi-vosltei-o clàt lenvor virtutis, d. h. daS Stre-
ben nach Tugend und Heiligkeit muß in unserm Herzen
warm werden, wie durch das einraisaere die Erkenntniß
der göttlichen Wahrheiten hell und klar wird. — Der Muth
zum steten Kampf gegen das Böse in uns und außer uns,
und der Eifer im unablässigen Ringen nach Vollkommen-
bcit und Heiligung, ach, wie sehr bedürfen sieder zeitwei-
sen Ncubclebung und Stärkung, daß man nicht ablasse im
Kampfe und nicht ermatte im Ringen nach dem edeln hl.
Ziele.

Allein daS OInrcseoro und lh'ervesevra lösen noch

nicht die ganze Aufgabe der geistlichen Uebungen; denn

noch ist ein Vermögen in uns, das auch seine Forderungen
stellt, daS Gemüth nämlich, d. h. das Vermögen oder

die Fähigkeit, selig zu sein. Selig kann aber unser Gemüth

nur in Gott werden, weil es für Gott geschaffen ist und

deßwegen nur in Gott Ruhe finden kann, nämlich nur in
der Anschauung der göttlichen Wahrheit, nur im Genusse

deS Umganges mit Gott in Christus, nur in der Hoffnung
deS einstigen Besitzes seiner Herrlichkeit. ES muß also durch

die geistlichen Uebungen die Anschauung der Wahrheit, der

Umgang mit Gott und die Hoffnung der künftigen Herr-
lichkeit neu belebt werden.

Und endlich, welcher Arbeiter im Weinberge deö Herrn
ermattet nicht zuweilen und erliegt nicht unter der Hitze und

Schwüle des Tages? Wer vermöchte wohl den BerufSeifcr
stets lebendig in sich ZU erhalten? Wen müßte nicht oft daS

Mißlingen aller Bemühungen und der Undank der Welt
cntmuthigen? Wohl uns also, wenn die Idee unseres Bc-
ruses uns wieder klar vor das Auge unseres Geistes ge-

stellt, wenn der sinkende Muth wieder gehoben, wenn die

lassen Hände wieder zum unentwegten Fortführen des Psiu-

ges durch die geistlichen Ererzitien gestärkt werden!



Ja, wni» diese das thäten, wcr könnte ihnen dann

den hoben Werth, die große Wünschbarkcit absprechen?

Aber können sie dieß wirklich? — Warum nicht? Warum

sollten denn nicht die Hauptwahrhciten der christlichen Theo-

logic in aumpailckiu, eine '1'lmolugin i» nur« — in phi-

losophisch-lheologischcr Begründung, so daß sie auch den

denkenden Geist beruhigen, und in freundlicher Gestalt, so

daß mau sie liebgewinnen muß, in einigen Vortrügen dar-

gelegt werden können?

Warum sollte nicht die Aufgabe der Selbstvcrvollkomm-

nung und Heiligung im Geiste des Christenthums durch

lebendige Vortrage unserm Willen so nahe gelegt werden

können, daß er wieder neuen Muth und neue Freude bc-

komme, mit frischem und unermüdctein Ernste und Eifer
darnach zu streben?

Und sollte es denn nicht möglich sein, durch zwcckmä-

ßigc Betrachtungen und durch geeignete Anleitung zum in-

nigcn und treuen Bleiben im Herrn auch die Gott-

leligkeit in unserm Gemüthe zu wecken? Und endlich, wa-

rum sollte denn nicht sowohl der Eifer im Priestcrbcrufc

belebt, als die heilsame Wirksamkeit desselben durch Regeln,

Erfahrungen:c. befördert werden können?

Die Möglichkeit und die Ausführbarkeit zweckmäßiger

und heilsamer Ererziticn ist auch durch mehrere gelungene

Versuche dieser Art erwiesen. Wenn man auch allenfalls
noch von den sonst weltberühmten Ererziticn des eben so

berühmten Stifters und Gründers des Jesuiten-Ordens,
des hl. Jgnazius von Lojola, und mchrcrn ähnlichen späte-

rer Zeit, als den dcrmaligcn Forderungen der Wissenschaft-

lichkeit nicht mehr ganz genügend abstrahiren wollte; so

könnte doch gewiß nachstehenden neuern Versuchen der Werth

der entsprechenden Zweckmäßigkeit und Hcilsamkcit schwerlich

abgesprochen werden:

1. „Uebungen des Geistes zur Gründung und Förde-

rung eines heiligen Sinnes und Lebens von Joh. Michael

Sailer", ein Werk, welches nach der Grundlage obgenann-

ter Ererziticn in 24, auf 8 Tage abgetheilten Betrachtn»-

gen das Geschäft der gründlichen Besserung und allmäligc»

Heiligung im Geiste und nach der eigenthümlichen Weise

des unsterblichen Verfassers möglichst vollständig behandelt.

2. „Der katholische Seelsorger in der gegenwärtigen

Zeit, sechs Vortrüge bei geistliche» Ererziticn von Widmcr,

Chorherr und Professor in Luzcrn." Ein Werk, welches all-

gemein anerkannt ist als der geeignetste und zweckmäßigste

Leitfaden zu Geistcsübungen für Geistliche, indem es so-

wohl mit theologischer Tiefe als philosophischem Scharfsinn,

sowohl mit kirchlicher Gesinnung als christlicher Salbung

die Idee des Pricsterberufcs in ihrer Höhe erfaßt und in

ihrer Ausdehnung darstellt.

3. Diesen Vorträgen haben sich einige Jahre später

wieder sechs andere vom gleichen Verfasser angeschlossen,

welche nach dem Ausdrucke des Verfassers hauptsächlich die

kirchliche Stellung und die Funktionen des Seelsorgers zum

Gegenstände haben.

4. „Geistliche Uebungen von dem berühmten Regens
und nachhcrigcn Bischöfe Wittmann in Rcgensburg welche

in Betrachtungen auf drei Tage das Geschäft gründlicher
Buße darstellen und die kräftigste Aufmunterung zum ern-
stcn Streben nach christlicher Vollkommenheit enthalten.

5. „Erneuerung des Geistes", von Hägclsbergcr, eine

eigentliche liotruite spirituelle oder Sammlung des Geistes
— ein Jnsichselbstgehcn in abgezogener Einsamkeit;
skizzirte Betrachtungen zur Erneuerung und Belebung des

innerlichen, heiligen und priesterlichcn Lebens.

Nebst diesen giebt es wohl noch mehrere andere Ver-
suche, denen zugetraut werden darf, daß sie die Geistes-

Übungen oder I^xmcitiu spiriliiitli.r im rechten Geiste auf-
gefaßt haben, und auch dem hohen Zwecke derselben ge-
mäß behandeln.

Dieses aber angenommen, dürfte man wohl noch fra-
gen, ob geistliche Uebungen oder Illxereitiu spirituuliu in
der angegebenen Auffassung und mit zweckmäßiger Bchand-
lung crwünschlich und ausführbar wären? Müßten denn

solche Uebungen nicht: ») vor dem Lvnnesecrs bc-

wahren und dagegen das tUuroseerv und I^ervescere:
bewirken? I>) die Erneuerung des Geistes und Gemüthes
nach der Forderung des Apostels tEpbcs. 4, 23 u. 24)
wenigst anregen? o) den Eifer zum treuen Wirken im Bc-
rufe auffrischen? ei) die lassen Hände am Pfluge wiederum

stärken? e) die Weisheit, Klugheit, Thätigkeit im Berufs-
leben schärfen? zc.

Aber ob solche Ererziticn auch in unserer Zeit und in
unsern Verhältnissen rathsam sein möchten? — Das Gute
und unläugbar Heilsame taugt in jede Zeit und in allen

Verhältnissen und für alle Stände. Und es gehört wohl
auch zu den Zeichen der Zeit, daß gerade in der gegen-

wärtigcn Frivolität und Zerstreuung der Welt die Kirche

ihre Diener sammelt, um sie in der innern Welt Friede,

Freude und Glückseligkeit finden zu lassen, und daß sie als
das geeignetste Mittel dazu eben die geistlichen Ererziticn
anwenden will, wie dieß wirklich in mchrern Bisthümcrn
in Baiern, Oesterreich, Tirol:c. schon geschehen ist, und

ferner geschehen wird.
Was nun unverkennbaren Werth hat, was unläug-

baren Nutzen bringt, was ohne besondere Schwierigkeit aus-
sührbar ist, warum sollte man sich scheuen, cö auszuführen?
— Freunde! .ìucketo «»pore!

* Obiges ist «ine Konferenz-Abbandlnng ans dem Kanton Kk.
Gallen. Oie Redaktion dankt dem freundlichen Einsender. — Gut,
wenn solche Gegenstände zur Besprechung gebracht werken!
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Professor Rotteck über das Plazet. *)

„Wenn eine der Kirche sonst befreundete, oder der

Konscsston nach ihr selbst ungehörige Staatsgewalt solche

Rechte übt, so ist für sie weniger zu besorgen. Wenn aber

die Machthaber einer andern, vielleicht dieser Kirche tod-

feindlichen Konsession angehören, wer wird dann eine für
die Kirche sichernde Gränze der weltlichen Macht zeichnen

und darüber schreiben: „Bis hiehcr und nicht weiter?" —

Es zeigt sich dieses schon bei dem als allgemeines Vorbcu-

gungsmittcl gegen verderbliches oder gefährliches Wirken

der Kirche oder ihrer Häupter vielstimmig empfohlenen und

,n der Schule fast als ein Postulat angenommenen Rechte

des sogenannten königlichen PlazctS. Keine allgemeine Ver-

ordnung, Satzung, Belehrung, Ermahnung oder wie im-

wer (z. B. „Hirtenbrief") benannte Mittheilung von Kir?

chcnhäuptcrn an die ihnen untergebenen Seelsorger oder

Laien soll dürfen verkündet werden, ohne vorher eingeholte

Genehmigung der Staatsgewalt. Es gründet sich solches

Recht oder solcher Anspruch einerseits auf die Voraussetzung,

daß die Kirche — wenn sie sich nicht in einen Kriegsstaud

gegen den Staat gesetzt hat, in welchem Falle diesem ohne-

bin jede Abwehr zustehen muß — den Willen gar nicht

haben könne, den Rechten oder Interessen des Staates

durch ihre Verordnungen zu nahe zu treten, daß also, wenn

gleichwohl etwas dieser Art in der Verordnung läge, es

nur aus Irrthum oder Unbekanntschaft mit den obwalten-

den Verhältnissen oder Interessen des Staates geflossen sein

müsse, wonach die der Kirche durch die Verweigerung des

Plazcts darüber ertheilte Belehrung von ihr nur mit Dank

werde angenommen werden, und anderseits auf das be-

liebte Prinzip, daß es besser sei, dem Uebel vorzubeugen als spä-

ter nach Heilmitteln sich umzusehen. Aber jene Voraussetzung

kann nur sofern von Bedeutung sein, als es sich um wahrhaft dem

Staatsintercsse nachtbciligc Verordnungen handelt, nicht aber

auch alsdann, wenn solcher angebliche Nachtheil von der etwa ei-

ner bestimmten Kirche aus konfessioneller Befangenheit a b ho l-

d c n Staatsgewalt bloß alsVo r w a nd zur Unterdrückung einer

ibr mißfälligen Verordnung gebraucht wird. In diesem

letzten, gewiß nicht selten eintreffenden Falle wird die Kirche

völlig wehrlos gemacht durch das königliche Plazet, und

es wird der Staatsgewalt dadurch (so wie in bürgerlicher

Sphäre durch die Censur) die Macht verliehen, die Stimme

der Wahrheit und des Rechtes völlig zu ersticken. Vergebens

wird dann die Kirche, wenn einmal das Prinzip der Prä-

vcntiven Maßregeln, anstatt der repressiven, auch in diese

kirchliche Sphäre eingeführt ist, auf die Ausnahme wenig-
stcns der in reinen Glaubens- und Gewissensachcn zu er-
lassenden Mandate dringen. Die Staatsgewalt wird varin
immer noch etwas Weltliches oder mit äußern Rechten In-
fluircndcs auffinden, und ihre Behörden werden natürlich

zu ihren Gunsten entscheiden. In der Konsequenz des Prin-
zips liegt ohnehin, daß selbst die Predigten jedes Pfar-
rers dem Plazet, d. h. der Censur unterworfen werden,
und nach einmal anerkanntem Prinzipe wird man gegen

Letzteres sich umsonst verwahren. So kann also, wenn die

Regierung es will, jeder Zusammenhang der gläubigen
Gemeinde mit ihrem Hirten zerrissen, und diesem letzter«

unmöglich gemacht werden, dem Umsichgreifen irgend einer

etwa listig verbreiteten oder von Oben begünstigten Irrlehre
Einhalt zu thun oder den allmäligcu leise und künstlich

beförderten — Uebertritt der Hcerde zur Konfession des

Gewalthabers zu hindern. — In vielen Fällen zwar möchte

dieß nicht eben ein Unglück sein, doch immer stritte eö

gegen das Recht der Kirche und der Glaubensfreiheit und

wäre ein schreiender Mißbrauch der Staatsgewalt.
„Dasselbe ist der Fall mit dem so häufig behaupteten

Ansprüche der Negierung auf Verleihung der Kirchenämter

oder wenigstens auf wesentliche Theilnahme daran, sei es

durch ein vorbchaltenes Bestätigungs-, sei es durch Vor-
schlagsrecht, sei es endlich durch ein mehr oder minder aus-

gedehntes Recht der Ausschließung bestimmter Personen von

der Wählbarkeit. Wenn sonst die Kirchenversassung eine gute

ist, wenn namentlich die Hirten und Oberhirtcn nicht etwa

nach dem einseitigen hierarchischen Willen eines nach monar-
chischcr Gewalt strebenden höchsten Hauptes oder eines in

zclotischcn Tendenzen befangenen Kollegiums, sondern im

Sinne der verständigen Mehrheit der Gläubigen (folglich
mit direkter oder indirekter Theilnahme derselben) ernannt

werden; so erscheint der fragliche Anspruch der Negierung

überhaupt als durchaus unbegründet, und kann auch

bloß aus historischem Boden und auf Unkosten der
sonnenklarsten natürlichen Rechte erwachsen. Nur

zur Abwendung oder Heilung der bei einer schlechten Kirchen-

Verfassung zu besorgenden Uebel mag also jenes königliche

Recht mit Vernunft verlangt oder vertheidigt werden. Es
nimmt aber sofort denselben gefährlichen Charakter, wie

die früher aufgeführten Rechte an, wenn eine der in Frage

stehenden Kirche abholde Staatsgewalt es ausübt."

Kirchliche Nachrichten.

*) Ataatslerito» B, IX,, S, VW, kk- — Her Verfasser wird

wohl bei Niemand deS »lleamontamSmns verdächtig sein.

Kirchenstaat. Rom. Der für Belgien ernannte

päpstliche Nuntius, Mons. Gonclla, hat am 28. Juli
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Nom verlassen, um sich an dön Ort seiner Bestimmung zu

begeben.

Der neue Kämmerer des heiligen Vaters, Mons.

Talbot, gehört der bekannten englischen Familie Talbot

an. Der Vater des Prälaten, so wie seine ganze Familie
sind protestantisch. Der junge Talbot, früher englischer Pfar-

rer, trat in Rom 18-15 zur katholischem Kirche über, und

erhielt im Jahre 1847 die Priesterweihe.

Das Fest des heiligen Ignatius von Lojola wurde in

der Kirche del Gesu feierlich begangen; die treffliche Musik
des 15. franz. leichten Infanterieregiments trug Vieles zur

Feierlichkeit bei.

In einem am 29. Juli ausgegebenen Dekret an die

gesammte Christenheit (Drlii ol Urin) verordnet Se. päpst-

liehe Heiligkeit, daß zur Erinnerung an die Befreiung Roms

von dem Joch der republikanischen Herrschaft, welche am

Feste der Heimsuchung Mariä im vorigen Jahre stattge-

funden, dieses Fest künftig mit einem höheren Grade der

Feier in der katholischen Kirche begangen werden solle.

(Liturgisch ausgedrückt, wurde das Fest seither als «lnplex

mngu« begangen und ist für die Zukunft zu einem b'tuckiuu

tluplox «ocmrilluo elaxm« erhoben.)

Uebcrcinstimmcnde Berichte deutscher, belgischer und

französischer Blätter melden, daß Pius IX. im Begriffe
stehe, eine Anzahl Oberhirten der katholischen Kirche außer

Italien zu Kardinälen zu erheben. In Deutschland, wo

bisher nur der nunmehr nach Prag versetzte hochwürdigste

Erzbischof von Salzburg, Friedrich Joseph, Fürst von

Schwarzenberg, zu diesem Nang erhoben war, sollen

die Erzbischöfe: Maximilian Joseph Gottfried, Frei-

Herr von S ommerau-Beckh, Erzbischof von Olmütz

und Johannes G c iße l, -Erzbischof von Köln, so wie

der Fürstbischof von Breölau, Melchior von Diepen-
brock mit dem Purpur bekleidet werden. In Frankreich

wären die Erzbischöfe von Besançon und Toulouse,
in England der apostolische Vicar, Bischof Dr. Wiseman,
und ferner zwei spanische Prälaten zu dieser Würde auser-

sehen. Der Erzbischof von München, Graf von Neisach,

soll die Kardinalswürdc abgelehnt haben. Die Katholiken

Englands fürchten in Folge jener Erhöhung den so ausge-

zeichneten Dr. Wiseman aus ihrer Mitte zu verlieren,

da sie bezweifeln, daß er als Kardinal in England werde

residiern können, und außerdem der heilige Vater den

Wunsch hegen soll, ihn in seine Nähe zu ziehen.

Lombardei. Venedig. Die Allgcm. Augsb. Zeitung

berichtet: Am Tage des heiligen Jgnaz von Lopala hielten

die Jesuiten, damals zwölf an der Zahl, den berühmten

Gelehrten Pater Ferrari als Provinzial an der Spitze, hier

den feierlichen Einzug in ihre prächtige Kirche. Seine Emi-

neu; der Cardinal-Patriarch hielt selbst das Hochamt,

wobei derselbe mehreren Hundert Gläubigen das heilige

Abendmahl reichte und eine große Zahl Kinder firmte. Abends

predigte der Domherr Trcvisanoto (der erste im Vorschlag

für das vacante Bisthum in Treviso). Die Kirche war zum

Erdrücken voll.

Sardinien. In Turin starb der Minister Santa

Rosa. Nach dem Berichte der Zeitungen wollte ihm der bc-

treffende Pfarrer die Tröstungen der Religion nur erthei-

len, wenn er förmlich den Antheil widerrufe, den er als

Dcputirtcr und Minister an den Siccardischcn Gesetzen gc-
nommen. Das wollte Santa Rosa nicht, und starb, ohne

die heiligen Sterbesakramente zu empfangen. Nach seinem

Begräbnisse fanden Demonstrationen gegen die Geistlichkeit

statt, und Volkshaufen verlangten die Ausweisung der Ser-
viten von S. Carlo, welchem Kloster jener Pfarrer ange-

hörte. Sie mußten wirklich noch denselben Abend Turin
verlassen und wurden nach Saluzzo u. Allessandria abgeführt.

— Dcr ErzbischofFransoni wurde in die Gefängnisse von Fenc-

strelle abgeführt, weil er der Geistlichkeit VerhaltungSmaß-

regeln in Betreff des kranken Ministers Santa Rosa gege-

ben haben soll. Wir wollen fernere und bestimmtere Nach-

richten abwarten. — Die Redaktoren der „Armonia", ei-

nes kirchlichen Blattes, finden sich veranlaßt, das fernere

Erscheinen ihreö Blattes zu suspcndiren.

Schweiz. G raub linden. Die „Chnrer Zeitung"
schreibt, daß die neu dckretirte paritätische Landcsanstalt

vorderhand nicht nur eine evangelische bleiben, sondern,

wirklich eine paritätische Anstalt werde. Es haben sich bereits

über 29 Katholiken, aus Bünden, St. Gallen, Wallis
und Italien, zur Aufnahme gemeldet. Die Ertheilung ei-

nes streng kathol. Religionsunterrichtes unterliege keinem

Zweifel.
— Ncuenburg. Am 6. und 7. war hier, von et-

wa 299 Mitgliedern besucht, die schweizerische Prediger-

gesellschaft versammelt. Unter andern wurde auch die Frage

verhandelt : „Welche Stellung werden die Kirchen der

Schweiz einzunehmen haben gegenüber der wahrscheinlichen

Centralisation der theologischen Studien?" Die Antwort

(Ansicht der Mehrheit) ist, die Geistlichkeit habe ihr mit

allen ihr zu Gebote stehenden Mitteln entgegen zu arbeiten.

(Schw. Ztg.)
«St. Gallen. Hr. Pfarrer Klaus wurde von

Obcrrict nach Altstädten, und von da nach St. Gallen in's

Gefängniß geführt, weil er sich in seiner Vcrwahrungs-
schrift ehrverlctzcnde Ausdrücke gegen die Regierung erlaubt

haben soll. Der „Wahrhcitsfrcund" sagt darüber : „Es
ist dieses der fünfte oder der sechste kath. Priester, den seit

dem SondcrbnndSkriegc der Kleine Rath abfassen läßt, und

wer wollte dann noch zweifeln, daß die katholische Kirche

sich nicht eines besondern StaatSschutzes erfreue und unsere
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Geistlichen besondere Privilegien nnd Begünstigungen gc-

niesten? Eines der Privilegien besteht doch sicher für sie

darin, durch eine einfache Schlußnahme von der obersten

Vollzirhungsbehörde vorkommenden Falles ihres Amtes,

ihres Brodes, ihres Wirkungskreises verlurstig erklärt

werden zu kvnncn, denn jeder andere Bürger must nach

unserer Verfassung vor Gericht gestellt werden und kann

gegen Klagen sich gehörig vertheidigen und seine Rechte

wahren. Wie lange einer solchen Anomalie der Große

Rath noch schweigcud zusieht, steht dahin, aber von langer

Dauer wird sie nicht sein, und nach wenigcnJahren wird man,
dièse Thatsachen in's Gedächtniß rufend, sich fragen, wie

ist solches im Kanton St. Gallen jemals möglich gewesen?

Hr. Pfarrer Klaus wurde wegen angeblichen Mißbrauches

der Kanzel und pfarramtlicher Wirksamkeit zu politischen

Zwecken seiner Pfarrpfründe vom Kleinen Rathe vcrlur-

stig erklärt oder „dcplazctirt!"

In einer dem Kleinen Rathe eingereichten Zuschrift

hat der hochwürdigste Bischof erklärt „daß er die Psarr-
Pfründe Obcrried keineswegs als rechtlich vakant ansehe

und nur der Gewalt weichend, einswciligc Vorkehrungen für
die ununterbrochene Pastoration der Pfarrgcmcinde getroffen

habe; daß er im Hinblicke aufdie große Gefährde für die ka-

tholische Kirche und deren gesammle Geistlichkeit den Bor-

fall des Hrn. Pfarrers Klaus in einem besondern Berichte

dem hl. Stuhle vortragen werte, um von seiner Weisheit

bezüglichen Ausspruch und Weisung in der Angelegenheit

zu erhalten."
Am nämlichen Tage, an welchem Hr. Klaus nach St.

Gallen abgeführt werden sollte, erhielt er von dem Vorstände

eines Priesterscminarinms die ehrenvolle Einladung, eine

theologische Lehrstelle in diesem Institute anzunehmen;

auch kam ihm, au eben diesem Tage von Wien die Nach-

richt, daß ihm die Hofmcisterstelle im Hause des Hrn. Ge-

nerals von Wallmoden angetragen werde.

>-» Freiburg. Unterm 19. Junius 1359 hat der hochw.

Bischof von Lausanne und Genf folgendes Zirkular an die

Pfarrer des Kantons Freiburg erlassen:

„Hochwürdige Herren!

„Das Gesetz vom 29. Nov. 1349, die Führung der

Tauf-, Ehe- nnd Stcrbregistcr betreffend, wird nächstens in

Vollziehung gesetzt werden, und Sie werden bald aufge-

fordert werden, einen Theil der Einschreibungsbüchcr, die

bei Ihnen hinterlegt sind, hinauszugehen. In diesen Um-

ständen hielten wir es für angemessen, Ihnen durch gegen-

wärtiges Zirkular eine Vcrhaltungsrcgcl, genannte Sache

betreffend, vorzuzcichncn.

„Sie werden mit uns bemerkt haben, daß mehrere

Artikel des genannten Gesetzes mit den Grundsätzen und

den Rechten der katholischen Kirche nicht einig gehen können.

Ohne hier diese Artikel einzeln anführen zu wollen, mag

es genügen zu bemerken, daß das fragliche Gesetz die Kirche der

Verzeichnisse beraubt, die ihr Eigenthum sind, ihre Führung
der Geistlichkeit hinwcgnimmt und eine vollständige Tren-

nung zwischen den kirchlichen und Zivil-Verzeichnissen sank-

tionirt. Wir denken aber, es liegt darin eine Verkennung

der Grundsätze der Gerechtigkeit, des Wesens des Katho-

liziSmuö und der geheiligten Rechte der Kirche. Es ist ja
wirklich die Kirche, welche die Einführung solcher Verzcich-

nissc in den katholischen Pfarreien befiehlt, und zwar zu

dem rein religiösen Zwecke, damit konstatirt werde: 1) daß

die Taufe und die Ehe, deren Spendung, wie die aller

andern Sakramente, ausschließlich dem Kirchcnamte gehört,

gültig und nach den Prinzipien des wahren Glaubens er-

theilt worden seien; 2) daß die auf den Fricdhöfcn, welche

die Gebete und Zeremonien der Religion geweiht haben,

beerdigten Toden in der Gemeinschaft der katholischen Kirche

abgeschieden sind. Daraus ist es sonnenklar, daß diese Ver-

zeichnisse, die rein kirchlicher Einrichtung sind, nicht burger-

liche sondern im vorzüglichen Sinne kirchliche Akten enthal-

ten, und folglich unter die Kompetenz der geistlichen Gc-

scllschaft, d. h. der Kirche fallen; ihr gehört also die Ab-

fassung dieser Akten nnd die Führung der Bücher, in wel-

chen sie niedergelegt werden, so wie das Eigeuthnmsrecht

alles dessen, was sie in dieser Beziehung durch das Organ
der Priester, ihrer Diener thut.

„Wir wissen, daß die weltliche Macht den fraglichen

kirchlichen Büchern — bürgerliche Wirksamkeit zuerkannt hat;

sie hat es bis auf diesen Tag im Kanton Freiburg gethan,

und sie soll cS in jedem katholischen Lande thun, kraft dcö

Grundsatzes, daß eine katholische Regierung die kirchliche

Gesellschaft anerkennen und den religiösen Stand der Bür-
gcr als Grundlage ihres bürgerlichen Standes annehmen

soll. Aber auch dann verlieren diese kirchlichen Akten nichts

von ihrer religiösen Natur, wie sie nie etwas davon ver-
loren haben, und sie bleiben ungeachtet aller Wirkung in

Zivilsachen — religiöse, als solche anerkannte und sanktion-

nirte Akten.

„Wir müssen indessen bemerken, daß die weltliche

Macht, so lange sie den kirchlichen Akten Gültigkeit in bür-

gcrlichcn Sachen zuspricht, daS Recht hat, sich mit der geist-

lichen Behörde zu verständigen, um Nachlässigkeiten, Ungc-

uauigkeitcn, Mängel der Angaben in der Führung der Nc-

gister zu verhüten oder dieselben zu verbessern. Dieses Recht

achtend hat sich die Diözcsanbehörde immer bereitwillig ge-

zeigt, sich zu jedem Ansuchen, das man ihr machte, herbei-

zulassen, und sie hat ihre Bcistimmung gegeben, daß ein

'Abgeordneter der weltlichen Macht in Verbindung mit ih-

rcm Bevollmächtigten die Pfarrbücher untersuche.



„Wenn die weltliche Behörde diese kirchlichen Akten

nicht ferner anerkennen will, um dann rein bürgerliche Re-

gistcr einzuführen, wellen wir, vom menschlichen Gesichts-

Punkt aus, den Gebrauch, welchen sie von ihrem Ansehen

zu machen vorgicbt, nicht beurtheilen: aber eS ist gewiß,

daß sie dadurch wie wir oben zu verstehen gegeben haben,

aufhört, die durch die katholischen Prinzipien vorgezcichncte

Bahn zu wandeln, und daß sie zugleich eine unglückliche

Spaltung einführt, welche eben so wohl die zeitliche Wohl-

fahrt als die geistigen Interessen der Gesellschaft gefährden

muß. Denn daö System einer gänzlichen Trennung der

kirchlichen von den bürgerlichen Registern, wo man sich be-

gnügt die Geburten einzutragen, würde dem Familienvater
die traurig Freiheit lassen, die Kinder der Gnade der Taufe

zu berauben und bei ihrer Erziehung allen religiösen Ein-

fluß fern zu halten; cS würde die Negierung cincö katho-

lischen Landes verleiten, das Sakrament der Ehe einem

ganz profanen Kontrakte gleichzustellen; es könnte sie sogar

dahin führen, die verderbliche Theorie der bürgerlichen

Ehe anzunehmen, welche oft Berbindungcn, die nichtig und

von der Kirche verworfen sind, als rechtmäßig vor dem

Gesetze sanktionirt, und so, wenigst indirekt, daS Konku-

binat, den Incest und Ehebruch gutheißt.

„In jedem Falle sscheint eS unS, daß das fragliche

Gesetz keine rückwirkende Kraft haben kann, daß eS der

weltlichen Macht kein Recht auf Bücher übertragen kann,

die bis auf diesen Tag das Eigenthum der Kirche gewesen

sind. Wir könnten beisetzen, daß dasselbe für den chrw.

Klerus einen Beweis von Mißtrauen enthält, welches 5er-

selbe gar nicht verdient hat, daß cS seine erworbenen Rechte

antastet und allen angenommenen und bis jetzt beständig

respektirtcn Uebungen entgegen ist.

„Auö diesen Gründen und um die Forderungen dcs

genannten Gesetzes, so viel möglich, mit den Pflichten deö

Gewissens zu vereinigen, laden wir Sie ein, in Betreff der

Auslieferung der Pfarrregister folgende Handlungsweise ein-

jupalten:

„1. In dem Falle, wo bis jetzt die Einschreibungen

nicht täglich und pünktlich stattgefunden haben, werden Sie

Sorge tragen, die Lücken so bald als möglich auszufüllen.

»2. Sie werden zum Boraus ein Inventarium der

Pfarrregister, welche Sie dem bürgerlichen Funktionär zu

übergeben aufgefordert werden, abfassen; in diesem Inven-

tarium bemerken Sie, welchen Zeitraum jedes dieser Register

umfaßt; Sie bemerken cS besonders, wenn ^ie im Falle

sind, ein solches auszuliefern, von dem Sie kein Doppel

haben.

„3. Sie verfassen nach beigefügter Formel einen

Akt, der die drei folgenden Stücke enthalten soll:

n) Eine Verwahrung, wie sie die Aufrechthaltung der

Grundsätze und Rechte der Kirche fordert;
k) das oben bezeichnete Inventarium;
t?) den Vcrbalprozcß der Auslieferung der Bücher.

Wenn die Bevollmächtigten der weltlichen Regierung
bei Ihnen erscheinen, um die fragliche Hinausgabe zu ver-

langen, werden Sie diesen Akt datiren und unterzeichnen,

in den drei Pfarrbüchcrn, wenn Sie es nicht bereits gc-

than haben; er soll auch von den genannten Bevollmächtig-
ten und von zwei Ihrer Pfarrgenosscn, die Sie alS Zeugen

erbeten, unterzeichnet werden. Wenn die Bevollmächtigten

ihre Unterschaft verweigern', so^wird auch diese Verweige-

rung angemerkt am Ende des Bcrbalprozesses, und der-

Akt soll in jedem Falle von Ihnen und den Zeugen unter-
zeichnet werden. Der genannte Akt wird auch mit gegen-

wärtigcm Zirkular in die drei Pfarrregister, welche Sie be-

halten werden, nach der letzten Einschreibung eingetragen;
eine Copie desselben soll uns unmittelbar darauf Übermacht

werden.

„4. Wenn die Bevollmächtigten nicht in das Pfarrhaus
komme», sondern Sie einladen, die Bücher an einen bezcich-

nctcn Ort zu bringen; so werden Sie sich dahin beschrän-

ken, die Bücher den zwei erbetenen Zeugen zu übergeben,

und diese» Umstand am Ende des Verbal-Prozesses anmer-

kcn; dann setzen Sie dem Akte Ihre Unterschrift bei, so

wie auch die zwei Zeugen, und das in jedem der Register,
die Sie ausliefern. Die Zeugen werden diese Register an

den bezeichneten Ort hintragen, und von den Bcvollmäch-

tigten die Unterschrift des Aktes und einen Empfangschein

für die eingehändigten Register verlangen. Dieser Empfang-

schein wird in jedes der zurückbleibenden Pfarrbücher ringe-

tragen.

„ 5. Bis auf weitere Weisung werden Sie fortfahren,

die Pfarrregister abzufassen und zu führen, wie Sie bis-

her gethan haben, mit dem Unterschiede, daß Sie nicht

mehr nöthig haben werden, dieselben doppelt zu führen.

„Divonne, 10. Juni 1350."

Neueres.
Schweiz. Aargau. Die neue Pfarrei Dotting en,

bisher zu Klingnau gehörig, ist zur erstmaligen Besetzung

ausgeschrieben.

Die Regierung hat den Herrn Hülfspriestcr X. Meier
von Baldiugcn zum Pfarrer nach Ehrendingen ernannt.

Wir wünschen ihm besseres Glück, als seine drei Vorfahren

genossen haben.

In der Nacht von dem 8. aus den 3. August starb

Herr Wikart, Pfarrer in Hcrmctschwil. Am 6. verlangte

er selbst die hl. Sterbesakramente, und ordnete alle seine
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Angelegenheiten. Sein früher Tod (er war erst 40 Jahre

alt) wird von der Pfarrei, dein Kloster, seinen geistlichen

Amtsbrüdern tief bedauert. Ik. 1 p. Ein kurzer Nekrolog

des Verewigten kommt in nächster Nummer. Dad Kollatur-

recht von Hcrmctschwil stand dem GottcShausc Muri zu.

Verspätet kommt uns der Tod des 81 Jahre alten

Kaplan Nci von Bellikon zur Kunde.

^ Literatur.
„Der Seelsorger als Tröster am Kranken-und Sterbelager

der Gläubige». — Eine Anleitung zur Auöspendung

der hl. Sterbsakramente uuv Ablässe der Kirche nach

dem Rituale kumnuv-^niiKuIense ete. von I. A.

Ebcrle, Pfarrer in Mörschwpl :c. Mit bischöfl. Ap-

probation." — Schaffhausen, Hurter'sche Buchhand-

lung. 1850. In Solothuen zu haben in der Sche-

rer'schen Buchhandlung.

Dieses Buch, welches im Oktav-Formate 472 Seiten

einschließt, zerfällt in 12 Abschnitte. Der I. begreift die

Auöspendung der hl. Sterbsakramente und Ablässe der Kirche;

Der 11. Morgen- und Abendgebete für Kranke auf jeden

Tag der Woche; der 111. Andachten beim Empfange der hl.

Sterbsakramcnte; der IV. Gebete um Wiedererlangung der

Gesundheit; der VI Allgemeine Gebete in der Krankheit;
der VI. Gebete für Kranke »ach ihren verschiedenen Vcr-

Hältnissen ; der VII. Gebete für Kraukc auf besondere hl. Zci-
ten und Festtage; der V1!1. Betrachtungen und Gebete

fürWicdcrgencsenc; der IX. Beispiele vonKrankcn undSter-

bcnden ans der hl. Schrift und der Geschichte der kath.

Kirche; der X. Andachten und Gebete für Sterbende; der

XI. Gebete des Priesters und der Umstehenden für besiu-

nungslose Sterbende; der XII. letzte Empfehlung der schci-

denden Seele, sammt einem Anhange von verschiedenen

Segnungen und dem Ritus bei Ausspendung des hl. Sa-
kramcntes der Buße und bei Eingehung der feierlichen

Sponsalien. — Wie mau schon aus dem Gehaltöverzeich-

nisse sieht, findet sich auf mannigfaltige Weise für alle mög-

lichen Umstände des Kranken Lehrreiches, Tröstliches und Er-
bauliches vor. Die Gebete sind einfach und salbungsvoll,

herzlich und doch körnig; vortrefflich unter Andcrm die zu-

traucnsvollcn Hcrzenscrhcbungen zu dem göttlichen Hei-

lande, der so vielem Elende abgeholfen hatte; kurz, kräf-

tig und für das gläubige Gemüth gar wohlthuend die 7

Betrachtungen über das Leiden und Sterben unsers Herrn

Jesus Christus, mit den entsprechenden Gebeten. Die

Troftbeispicle sind gnt gcwählct, gut ausgeführt und ange-
wendet. „Der Reichhaltigkeit des Inhalts wegen," heißt

es in der St. Gallisch-bischöflichen Approbation, „dient es

auch als ein vortreffliches Andachtsbuch für christliche Fa-
milieu, die daraus ihren Kranken sehr viel Tröstliches und

Erbauliches vorlesen können."

In der Scherer'schen Buchhandlung in S o lo th urn
ist zu haben:

Guillois, A., Erklärung und Betrachtung der

Episteln und Evangelien für die S o n n- und Fest-
tage des Jahres, sowie für den Advent und alle Tage
der heiligen Fastenzeit. Mit liturgischen Bemerkungen
über den Grund und Ursprung der Hauptzeremonicn der

katholischen Kirche. Aus dem Französ. 2 Bde. 3 fl. 30 kr.

„Ein Werk", sagt der Verfasser in der Vorrede, „das
die Worte des Erlösers und der Apostel deutlich und genau
erklärt, die Lehren des Evangeliums ins rechte Licht setzt,
ist demnach ein dringendes, unerläßliches Bedürfniß. Wir
haben uns in Gottes Namen an diese Arbeit gemacht, und
zwar so, daß unser Buch eben so viele Kapitel enthält, als
es Sonntage und Hauptfeste im Jahre gibt, und daß jedes
Kapitel aus einer liturgischen Bemerkung, aus dem Tcrt
des Evangeliums, aus Erläuterungen, Betrachtungen des--
selben und aus einem Gebete besteht. Wir sind so ausführ-
lich, als es nur nöthig ist, und erklären alles Dunkle und
Schwierige in den heiligen Evangelien. Wir ließen zu die-
sein Zweck kein vorhandenes brauchbares Werk unbenutzt.
Möge also dieß Werk, das wir mit Demuth und Vertrauen
den Gläubigen in die Hände geben, den reichen Segen
stiften, den wir Allen aus vollem Herzen wünschen."

Iarisch, A., die Predigt in Bildern. Katholische
symbolische Kanzelrcden für verschiedene Feste des Kirchen-
jahres. 1. und 2. Bdchcn. gr. 8. geh. à 48 kr.

Jedes Bändchcn umfaßt 20 Predigten, und jede ein- -

zelne enthält Stoffe für so viele besondere Predigten, als
diese Abtheilungen enthalten, was sich bei nur geringer
Umarbeitung erzielen läßt, wcßhalb ein Sachregister beige-
fügt ist. Ebenso ist jede dieser Predigten bei unbedeutenden
Veränderungen für verschiedene Fälle anwendbar. Der Herr
Verfasser zeigt den Weg durch den doppelten Eingang und
die Andeutung der verschiedenen Feste, auf welche sie sich

anwenden lasse».

Die in andern Zeiischriften und Katalogen angekündigten Werke können zu den nämlichen Preisen auch durch die Schcrcr'sche Buch-
Handlung in Svloldurn bezogen werden.

Druck von Joseph Tschau. Bcrlag der Schcrcr'sche» Buchhandlung.


	

